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 Veröffentlicht am 13.05.1953

Norm

ZPO §148 Abs2

Rechtssatz

Wird infolge falscher Rechtsbelehrung durch das Gericht mit einer Partei, wider welche ein Versäumungsurteil

er ossen ist, innerhalb der vierzehn Tage ein Antrag auf Bestellung eines Armenvertreters zur Abfassung der Berufung

an Stelle eines Antrages auf Wiedereinsetzung zu Protokoll genommen, ist der nach Ablauf der vierzehntägigen Frist

vom Armenanwalt gestellte Wiedereinsetzungsantrag rechtzeitig.
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